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Zum Begrift der Unfehlbarkeit der katholischen Theologie
Einıge Bemerkungen anläßlich des 100-Jahr- Jubiläums des Unfehlbarkeitsdogmas vom

18 Juli 1870

Der Tiıtel diıeses Beıitrags lautet sehr mit Absıcht und ohne falsche Bescheidenheit:
einıge Bemerkungen über den Begriff der Intfallibilität in der katholischen Ekklesio-
logie. Es handelt sich schon darum blofß einıge Bemerkungen, weıl iıch Aaus Mangel

Kompetenz nıcht die Absicht habe, den Begrift der Infallibilität 1n der katholischen
Ekklesiologie konfrontieren Mi1t ähnlichen Begriften, die siıch 1n der Religionsge-
schichte, in der Philosophie oder SONSLWO finden Ebensowenig 1St meıne Absicht,
hıer die traditionelle katholische Schullehre über die Infallibilität des iırchlichen
Lehramts selbst exponıieren. Diese Lehre darf 1 allgemeinen hier als bekannt
vorausgeSeLZt werden. Es 1St daher für Nsere Betrachtung eın sekundäres Moment des
Inhalts dieser Lehre, dafß Papst UunN Gesamtepiskopat als Subjekt dieser Lehrinfalli-
ılıtät gelten haben: 1St vorausgeSsetZzL, da{fß diese beiden 1Ur Sanz bestimm-
ten Voraussetzungen dieses Charısma der Infallibilität haben: daß sich NUur auf den
Inhalt der christlichen Offenbarung 1ın dessen Auslegung und Erhaltung, nıcht auf
dessen Vermehrung ezieht. Es 1St anderseits das Infallıbilitätsdogma 1n seiınem tra-

ditionellen Sınn gyemeınt, 1n dem auch autf die Wahrheit des einzelnen definierten
Satzes als solchen bezogen 1St, nıcht also bloß in dem Sınn, w1e SA be1 ung
und Kasper ausgelegt werden scheint, dafß näamlich die Unzerstörbarkeit und
Infallibilität des irchlichen Glaubens sıch etztlich doch L1LUX aut das ine (GGanze der
bleibenden Verbundenheit der Kırche MI1t ıhrem Herrn bezieht, da{ auch be] „De-
Ainıtionen“ Irrtumer 1M einzelnen immer wieder und vorläufig geschehen können. So
bleiben also 1er LLUL einıge Bemerkungen übrig, in denen eın katholischer Theologe
sıch tastend und ohne systematische Ansprüche Gedanken machen versucht über
das, W A4s als Lehre seiner Kiırche empfangen hat, glaubt, darlegt und verteidigt,

selber besser verstehen. Dabei 1St aber iıne Einführung 1n ine deutliche Einsicht
der Abporetik dieser Lehre selbst als ein Stück des angestrebten Fortschritts in dem
Verständnis dieser Lehre wertfen.

Nur eınes se1 hier doch noch einleitend DZESAHT. Wenn INa das Infallibilitätsdogma,
bzw. den Anspruch auf Lehrvollmacht, den erhebt, für sich alleın betrachtet, dann
sieht natürlıch Aaus, daß durch ein Erkenntnisverfahren eiınem beliebigen
Punkt abgebrochen wird durch ine einem solchen Vertahren außere Instanz, daß
somıit bestimmte Teile der Glgubensüberzeugung widerrechtlich jene Kritik
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immunisıert werden, die ZU Wesen menschlicher Erkenntnis, besonders als geschicht-
lıcher, gehört, daß (weıl diese Infallibilität VO  } einer Person wird) eın
Erkenntnisprivileg auch iıne soziale Privilegisierung bedeutet und also die Kirche
etztlich eın totalıtäres System 1St; weıl s1e (zunächst als Glaubenssystem un VO'  e} da
AUus als soziologische Wirklichkeit) jederzeit VO  3 einem einzelnen Moment dieses
Systems Aaus definitiv fixiert werden kann. Al dem gegenüber 1St vieles 1,
W as hier Nur 1n aller Küuürze geschehen kann.

Zunächst 1St nıcht übersehen, daß 1M Unterschied ZUuU Staat die Kirche ine
freie Glaubensgemeinschaft 1St, der INa  a} 1Ur auf eigenen freien Entschluß hin angehört.
iıne autorıtiäre oder totalitäre Struktur, selbst Wenn S1e gegeben ware, trıftt 1Ur den,
der S1e frei annımmt. So ann mMa  } VO:  e vornherein 1Ur schwer „totalıtär“
CNnNen.

In einer existentialontologischen Überlegung könnte allgemein gezeigt werden,
da{fß ine absolute Zustimmung einem Satz und ine dauernd kritische Haltung
ıhm gegenüber sich nıcht ausschließen. Die absolute Zustimmung einem dogmati-
schen, aufgrund der Infallibilität gegebenen Satz und seine bleibend kritische Befra-
Suns schließen sıch darum nıcht VO  —$ vornherein AUusS, zumal jedes definierte ogma
objektiv nach OTN! often 1St und auch das Infallibilitätsgesetz, WwW1e spater noch
sagen seıin wird, ıcht durch sıch selbst wird, also nıcht durch sıch selbst
SCHCH kritische Befragung immunıisiert werden annn

Es 1St selbstverständlich, dafß 1Ur die Glaubensüberzeugung in der Kirche mi1t
einem solchen Lehramt kein autorıtär-totalıitäres 5System sehen kann, die den Be1-
stand des Geilistes dieser Stelle ylaubt. Betrachtet INa  3 die lehrrechtliche Verfassung
der Kırche ohne diesen Glauben, dann 1St s1e in der Tat totalıtär, weıl S1e innerhalb
der Dımension des Verfassungsrechtlichen. als solchen keinen absoluten Vorbehalrt
die Möglichkeit eınes totalıtären Mißbrauchs der Lehrautorität besitzt (außer dem

schon genannten). ber W 1e der Christ Jesus Christus, den Herrn, als den
absoluten Heıiılsmittler seiner Geschichtlichkeit oylaubt, gylaubt auch 1n einer
wesentlich eschatologischen Glaubenshoffnung, da{ß(ß die Kirche der ihrer Verfassung
wirklich immanenten Getahr aktisch nıcht erliegen wiırd. Für diese Hoffnung 1sSt der
eINZIg endgültige Grund 1LLUTr Jesus Christus. Mıt dieser Berufung auf den eigentlichen
un etzten Glaubensgrund, Jesus Christus, sollen natürlich die erkenntnistheoretischen
und erkenntnissoziologischen Probleme ıcht schon als erledigt gelten, die auch dann
noch leiben. So die naheliegende Frage, ob dieser Glaubensgrund nıcht N1UTFL: die
infallible Zustimmung ZU einen Ganzen des Glaubens, eben Jesus Christus, her-
21bt, sondern auch die Infallibilität des einzelnen definierten Satzes als solchen an-
tiert und WwIıe, 1ın welchem Sınn und in welcher Weıse dies dann geschieht. ber davon M
kann Jetzt nıcht gehandelt werden. Es lassen sıch aber Gründe CNNCNH, die dem Jau-
benden diese Hoffnung heute eichter machen, weıl das Unfehlbarkeitsdogma selber
ine Geschichte hat, die 1n einem gewıssen Sınn ungefährdeter und „ungefährlicher“
macht als früher Und dieser Geschichte gılt hier NserTe Aufmerksamkeit.
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Dıie Geschichtlichkeit des Unfehlbarkeitsdogmas

Was das se1l die Frage, die WIr stellen bedeutet für das Verständnis des
katholischen Infallibilitätsdogmas, wenn WIrLr die Geschichtlichkeit jeder mensch-
lichen Wahrheitserkenntnis auch für dieses ogma als gültig anerkennen? Wenn WIr

fragen, können WIr bei dem Versuch der Beantwortung der rage ıcht die
Problematik und den anzCch Sınn des allgemeinen Satzes VO  - der Geschichtlichkeit
aller menschlichen Wahrheit entfalten. Wır sind u1l5 also WAar der Ungeklärtheit der
Voraussetzungen uUunNserer eigenen rage bewußt, meınen aber, dafß INa  -} auch VvVon

dieser rage Aus einıge aporetische Einsichten 1in das Infallibilitätsdogma gewıinnen
ann. Dafiß iINall Voraussetzung einer SENAUCIEN allgemeinen Theorie der Ge-
schichtlichkeit der Wahrheit auch in unNnserer speziellen rage el Einsichten
gewinnen könnte, 1St damıt nıcht bestritten.

Das Unfehlbarkeitsdogma als geschichtlicher Satz

Zunächst einmal mu{(ß auch der katholische Theologe unbefangen und ausdrücklich
ZUrFr. Kenntnis nehmen, daß der Infallibilitätssatz eın Satz 1St, der eine Geschichte hat
und weıter haben wird, iıne Geschichte, die sıch sowohl auf die FExıistenz des explizıten
Satzes wıe auf seinen Inhalt bezieht, ohne daß dadurch schon 1DSO seıne bleibende
Identität innerhalb der Geschichte notwendig geleugnet ware.

Zunächst einmal 1St das Infallibilitätsdoema, bezogen auf den Papst, als explizıter
Glaubenssatz verhältnismäßig sechr jungen Datums. Daran äandert sıch auch nıchts,
WEeNNn INan SagtT, die Unfehlbarkeit der Kiırche als anzer 1n ıhrem Glauben, in der
Schrift, 1n den Konzilien sel immer schon ine Überzeugung der Kirche SEWESECNH. Denn
nıcht L1UFL hat dann auch diese Überzeugung eiınen geschichtlichen Begınn, sondern
darüber hinaus: Das alte Verständnis der Infallibilität der Kıiırche bezog siıch doch
nıcht sehr, ıcht explizit W1e heute auf die untfehlbare Richtigkeit einer uCN, Neu

treftenden Entscheidung in eıner strıttıgen Wahrheitsfrage, sondern auf den schon
gegebenen bleibenden Besıitz der überlieterten und im Glauben besessenen, in diesem
Sınn „alten“ Heilswirklichkeit 1n der Kirche Und selbst WLn INnan Sagt, auch die
alten Konzilien hätten doch Entscheidungen gefällt, neue Satze 1in Begrifflich-
eit formulıiert, MU:; doch e  O,  ESagT werden, daß S1e dies iıcht miıt dem Bewußtsein

; des Neuen, geschichtlich Schöpferischen haben, sondern MI1t dem Bewußtsein,
NUr das Ite anders formulieren, fast eugnung, daß durch die NeUEC Formu-

lıerung wirklich hinsichtlich der Wahrheitserkenntnis selbst NEeu passıert sel1.
Das 1St deutlich als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt SCWCESCH, daß die Schul-
theologiıe tast bis auf den heutigen Tag geleugnet hat, dafß einen „objektiven“ OTrt-
schritt in der Dogmengeschichte gebe.
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Diese Schulmeinung, autf die hier nıcht ZSECENAUCT eingegangen werden kann, zeigt Je-
denfalls, dafß eın Verständnis dafür, dafß iıne Lehrentscheidung durch Konzil oder
Papst eın Wahrheitserezgnis, Geschichte der Wahrheit selbst sel, keine Selbstverständ-
ichkeit ist; zeıgt, daß die vatıkanısche Definition der Infalliıbilität nıcht mMi1t dem
reflexen Bewußtsein geschah, dadurch sich ZUuUr Geschichtlichkeit der Wahrheit be-
kennen, daß INan ZUrTr Möglichkeit eıiner untehlbaren uen Entscheidung über die alte
Wahrheit sich LUr bekennen kann, wenn INa  w dieser alten) Wahrheit selbst ine (SE)
schichtlichkeit zuspricht. Denn iıne solche LECEUC Definition 1St eben mehr als bloß ıne
andere Formulierung eınes unveränderlichen Satzes, der sich durch die Neutormu-
lierung gar nıcht andert.

Diese wWwel genannten Verständnisse der Infallibilität der Kirche in Glaube un!
Lehre mOögen terner ZWAar einen notwendigen Zusammenhang haben, und ZW ar gerade
dann, WCLLN InNnan einerselts bedenkt, daß der unverlierbare Besıitz der Heilswirklichkeit
als geglaubte Wahrheit gerade bei der Geschichtlichkeit des Menschen und seiner Er-
kenntnis ıne ımmer NEeEUeE Aneignung als Entscheidung erfordert, und WL inNna  -

anderseits nıcht vergißt, dafß auch das moderne Juristisch-aktualistische Verständnis D H F E SN DE NN
der Infallibilität nıcht absolut gesicherte Erkenntnis irgendeiner, uns Sanz uen

Wirklichkeit und Wahrheit meınt, sondern das Bleiben 1n der alten Wahrheit und
SON: nıchts garantıeren hat

Die beiden gEeNANNLEN Verständnisse sınd aber doch noch verschieden und die Ent-
wicklung des 7zweıten Aaus dem ersten selbst zeıgt nochmals die Geschichtlichkeit des
Infallıbilıtätsdogmas, auch WENN INnan 6S auf die Kirche als N: und nıcht blofß
speziell auf den apst ezieht. Diese Geschichte 1St aber nıcht blofß Geschichte, insotern
die explizıite Aussage über Intallıbilität mi1t dem Charakter einer glaubensrechtlichen
Verpflichtung ıcht ımmer exıistierte, sondern 1STt Geschichte des Sinns dieses Satzes
selbst: Sein Sınn selbst W ar nıiıcht immer, wei] nıcht erfaßt Wal,; seın Sınn konnte
nıcht wirken, wie nach seiner Formulierung hat und LUL; dieser Sınn tFitt
immer wieder NEeEUE Perspektiven, Verstehenshorizonte: seine 1n ıhm gegebenen
Sınnelemente sind selbst ıcht eın für allemal adäquat definierbar, und verändert
sich das 1n diesen Elementen reflex Ertafßte 1n eiınem dauernden Prozeß; mıiıt einem
Wort: Der Sınnn eines solchen Dogmas hat selbst ine Geschichte und S1e ist natürlich
nıe abgeschlossen.

Diese Geschichtlichkeit des Infallibilitätsdogmas zeıgt sıch auch darın, da{ be1
seiner Definition VOTLr hundert Jahren nıcht darauf reflektiert wurde, daß der Vollzug
einer infalliblen Lehrvollmacht nıcht 1LLUT bestimmt 1St VO Lehrsubjekt und dem beab-
sıchtigten Aussageinhalt, sondern auch durch die „Sıtuation“, der der Adressat der
Aussage, die immer beschränkt Gebot stehenden Aussagemittel, der CIHSCIC DCc-
Aichtliche Kontext (Abwehr eiıner Häresıe USW.); das eben vorherrschende (nıe völlig
manıpulierbare) Interesse mit seiner Perspektivität un: Beschränkung USW. gehören.
Solches und vieles andere 1St in der damaligen Aussage nıcht explizit und ze1gt die
Geschichtlichkeit der Aussage selbst. Ja, dieser Satz hat, seIit geschichtlich 1870
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aufgetreten iSt, schon ine weıtere Geschichte gehabt, auft Cie WIr aber erst 1n einem
zweıten Abschnitt und eiıner anderen Perspektive eingehen wollen Zunächst

noch ıne andere rage

Sind künftig „neue“ Dogmen möglıch?

Kann eın hkommendes Stück dieser Geschichte des Infallibilıtätssatzes (und der 1n
ıhm gemeınten Wiırklichkeit) vorausahnend, gewissermaßen „futurologisch“, schon

angegeben werden? Vi;elleicht 1St eın kleines Stück Antwort möglich: Es wird 1n der
voraussehbaren e1it keine wirklich Definitionen 1 mehr geben; die VOL uns lie-

gende künftige Sıtuation macht ine Ausübung der definierenden infalliblen Lehrvoll-
macht in der Weıse, w1e iNall S1ie früher dachte, unmöglich. icht Ur in der erzeIr-

renden Polemik der Antiinfallibilisten ZUuUr eit des Ersten Vatikanums, die meınten,
die „ Times“ werde jeden Tag 1ine NEUEC päpstliche Definition serviıeren haben, SOI1l-

dern auch 1ın den Köpfen der katholischen Theologen WAar doch die Vorstellung C:
ben, die iınfallıble Lehrautorität des Papstes se1l a) iıne Art habituellen Vermögens
derart, dafß dieses Vermögen sinnlos würde, wenn nıcht VO  a eıit eıt iın Vollzug
BESELIZL und auch seine Notwendigkeit demonstrieren würde, und diese Lehr-
autorität führe in ıhren Entscheidungen einem kontinuierlichen Prozefß der Biıldung
immer einzelner, voneinander unterschiedener Satze, 1n die hıneın die ursprung-
ıche Offtenbarung in einem ständıgen „Fortschritt“ sıch entfalte und auslege 1n einem

quantitativen Wachstum der Zahl definierter und 1n irgendeinem Sınn doch
Satze

ber daß 1n diesem Sınn die definierende Lehrautorität in der (absehbaren) Zukunft
aktıv Jeiben werde, 1St aum anzunehmen. Nach dem ogma der Aufnahme Marıens
in den Himmel (1950) meılnten viele Theologen, die definitorische Tätigkeit des

bın mM1r dessen bewußßit, daß mi1t der Unterscheidung VO'  3 (auch 1n etw2 inhaltlich) „neuen“
Dogmen un! solchen, die eın bisheriges ogma bloß wiederholen, 1Iso MIt einer Unterscheidung, die
1im folgenden noch oft benutzt wird, eın ziemlich schwier1ges Problem eigentlich urz un: schnell als
gelöst VOrausgesetLZzZt WIrd. iıcht NUurT, weil N chlechthin eue Dogmen cht geben kann, da auch die
„neuen“ 1n der schon immer gegebenen Glaubenshinterlage VO' den Apostolischen Zeıten her 1n irgend-
eıner Weiıse gegeben seın müuüssen. Sondern weiıl eine gEeENAUC Klassıfizıerung der Dogmen dem

fraglichen Aspekt eın Problem iSt, das 1jer icht gelöst werden ann. ber CS xibt den gemeıinten
Unterschied eben doch. Wenn der aps definıeren würde, Marıa se1 die „Königın der Welt“ (oder

99  1€ Multter der Kirche“), ann ware eın solches Dogma doch gewiß „neuer“ (obwohl fromme
Leute schon gedacht haben mögen), als WCLIN der aps definieren würde: die Auferstehung
Jesu ISt ıcht nuT eın Vorkommnis, das sich 1n der individuellen Subjektiviıtät des Glaubenden ereignet.
Wıe INan diesen Unterschied theoretisch gENAUCI bestimmen könne, das se1 1er icht mehr weıter -
Gttert. Man ann 1er CIM das 1n diesem ınn als „neu“ gyemeınte ogma überrasche als 1C  . auch den
christlichen Gläubigen, der die bisherige Glaubenssubstanz des Glaubens ebendig geglaubt habe (über-
rasche ıhn wenigstens als Dogma), das ogma der anderen Art ber cht. Man könnte auch S  > das
„neue”“” ogma werde als irgendwie 7zusätzlich empfunden, das andere 1Ur als Abwehr, das den b1iıs-

herigen Glaubensbestand ıcht „vermehrt“,
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kirchlichen Lehramts werde weitermachen, un schauten schon nach denk- N
baren Sätzen iın der Mariologie aus, die definiert werden könnten. Heute denkt nıe-
mand mehr daran. Auft dem Zweıten Vatikanum wurde nıchts definiert. Heute 1St der
nıcht mehr adäquat synthetisierbare Pluralismus der kulturellen Regionen, der Phi-
losophien, der Terminologien, Verstehenshorizonte, der Theologien und fort
eutlich 1n das Bewußtsein der Kirche reten, daß iıch mM1r nıcht vorstellen kann,
da{fß eın estimmter und doch wirklich Satz gesagt werden kann, da{fß als
Ausdruck des Glaubensbewußtseins der anzecnh Kirche überall empfunden und defi- 3nlert werden könnte?2.

Man könnte somıit auch Sagen: jede wirklich HNEUC Definition, die nıcht bloß die alte
Definition wıederholt und verteldigt, bedarf ıhrer Formulierung PINEY und dersel-
ben Theologie (mit ıhrer Begrifflichkeit, Argumentationsweise uSW.), und ZWAaTr als der
in der Aanzen Kirche selben. Diese Selbigkeit der Theologie, die früher bei allen Schul-
unterschieden bestand, esteht heute nıcht mehr und kann (weniıgstens in vorausseh-
barer Zeıt) auch nıcht mehr adäquat wiederhergestellt werden. Neue (Aneu” nıcht
NUur 1m Sınn eiınes organgs, sondern auch eines ucnN, erweıternden Sınns,
w1e bei „neuen“ Definitionen gegeben 1ST) Definitionen würden jene Naivıtät — T
voraussetzen, die die geschichtliche Bedingtheit der Je eigenen Sprache, des Verständ-
nıshorizonts, die Unbestimmtheit der eigenen Begrifte USW. nıcht reflektiert, ohne s1e S L T Edarum schon leugnen. Man müßte eigentlich das (jemeınnte konkreten Beispielen
klar machen, die INa  - leicht 1n der Theologie der Gegenwart finden könnte. ber das
1St hier leider nıcht möglıch, WeNn WIr auch 11 VO'  3 anderer Seıite her
konkreter auf denselben Sachverhalt stoßen werden.

Dieses „Ende* eınes wirklich nNnNeu definieren könnenden Lehramts, dem die Ge-
schichtlichkeit des Infallibilitätsdogmas A härtesten ZUr Erscheinung kommt, bedeu-

PÄ Dieser at7z VO' einem (trotz der Einheit des Bekenntnisses) 1n der Kirche iıcht mehr adäquat
aufhebbaren Pluralismus der Theologien 1st natürlıch 1n diesem Zusammenhang fundamental und müßte
daher näher ausgeführt nd begründet werden. Das isSt 1er ıcht möglıch. dart darum verweısen
auf meinen Aufsatz: Der Pluralısmus 1n der Theologie und die Einheıit des Bekenntnisses 1n der -Kirche,
in ! Concılıum (1969) 462—471 Man muß NUTI, die Konsequenz Aaus diesem Pluralısmus für unsere

rrage sehen, bedenken, daß auch das Dogma immer mit un! einer Theologıe tormuliert wird,
aber azu iıcht eine vielen grundsätzlich gleichberechtigten ausgewählt werden kann, WE 65

jetzt eınen Pluralismus 1n der Theologıe z1Dt. Wenn iINan Sagt, 1909828  - greife beı einer Definition
eben eintach auf das gemeiınsam un: allgemeın anerkannte Begriffsmaterial USW. der bisherigen lau-
bensverkündigung un des bisherigen Dogmas zurück, das Ja VO' allen Theologien respektieren sel,
ann Sagt INa  3 1UI verhüllter, da{iß INan keine „neuen“ Dogmen formulıiere, sondern (vor allem
abwehrend) die alten wıederhole. Dıiese Unterschiede haben natürlıch fießende Übergänge, daß
über die gEeENAUCIEN renzen zwiıischen alten, wıederholten Dogmen Uun! „neuen“” Dogmen 1m einzelnen
nıchts prophezeıt werden soll. Es ist natürlich auch denkbar, dafß eine bestimmte größere Einzelkirche
1n der Gesamtkirche ber eine gemeinsame un VO: allen iın der Teilkirche verstandene un benutzte
Theologie verfügt, dafß diese Teilkirche mıiıt dieser gemeinsamen Theologie Glaubensverbindliches AaUS -

könnte. Von da Aaus ware das Lehramt einer „Bischofskonferenz“ als „aufwertbar“ denkbar ber
das hinaus, W as Wr 1n den etzten tausend Jahren gyewohnt SIN Zum Pluralismus 1n der Theologie
vgl auch Rahner, 1n ® Sacramentum Mundı 871—873; 88R1—884
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tet weder, daß von jetzt das bisherige ogma siıch nach rückwärts auflöst, noch
daß das iınfallible Lehramt 1in der Zukunft keine Funktion mehr hat

Das ogma löst siıch nıcht darum nach rückwärts auf, weıl nach vorwaäarts nıcht
mehr dieselbe Geschichte w1e bısher hat Um dies verstehen, MU: NUr eın Doppeltes
bedacht werden:

a) Der Mensch bleibt auch jetzt das geschichtliche Wesen, das 1n seiner memorı1a
(als zukunftsschöpferische kritische Instanz 3 seiner Gegenwart gegenüber) Aaus seiner
Vergangenheıit herkommt. Und

der Inhalt dieser christlichen Memorıa, die auch das N. dieser zukunftstragen-
den und zukunftskritischen (wenn auch nıcht zukunftsbeherrschenden) Vergangenheit
als eines umtaßt und auUSSagtT, 1St schr Eınfaches, das DOY allem künftigen Plura-
lısmus der Reflexion lıegt Daß das unsagbare Geheimnis UNsSerTCcS Daseıns, das WIr
Gott ENNCNHN, u1lls 1n Jesus, dem Gestorbenen und endgültig Geretteten, sıch ARRE Selbst-
mitteilung und als ASGTG absolute Zukunft siegreich5 hat Weil alles bisherige
cQristliche ogma NUur das SagtT, wird leiben können und bleiben, auch W C111

sich nıcht mehr 1mM bisherigen Stil, 1m „Fortschritt“ * einer Differenzierung weıter-
entfaltet. Es wırd dadurch nıcht versteinert, weıl die ımmer 131481 vollziehende
Reduktion des überlieterten und bleibenden Dogmas auf diese eigentliche und unauf-
Ösliche Wirklichkeit Jesu als der geschichtlichen und iırreversiblen Selbstzusage CGottes
dieses ogma lebendig seıin äßt und ıne ımmer NneCUE und unvorhersehbare Geschichte
bedeutet.

Ferner hört die Funktion des iınfalliıblen Lehramts miıt dem FEnde seiner progressi-
stisch verstandenen Geschichte 1in eigentlich „neuen“ Definitionen nıcht auf. Die tejer-
iıche Abgrenzung des alten Dogmas gegenüber Interpretationen, die autheben
würden, 1St ine auch jetzt noch bleibende Aufgabe des ınfalliblen Lehramts. Dabei
wiırd sıch viel mehr noch und unmiıttelbar einleuchtender als be] „neuen“ Definitio-
191401 auf das Glaubensbewußtsein der SaNzZCH Kirche erufen können. Seıine, gewiß
sıch eigenständige, Funktion wird 1n gew1ssem Sınn bescheidener als nach dem
früheren Eindruck 1n das Ganze des kirchlichen Glaubensbewußtseins eingeordnet seıin.

Vgl Aazu: Metz, „Politische Theologie“ 1n der Diskussion, 1n dieser Zschr. 154 (1969) 289—308,
bes 296

Ä Es WIr| 1Ur auf dıe Geschichte des Dogmas angewendet, W ds Metz 1mM allgemeinen
eın „evolutives“ Uun! 1m etzten unkreatıves Verstehensmodell der Geschichte (teilweise Teilhard
de Chardın) DESART hat. Der Unterschied ZU allgemeinen Einspruch ein alsches Verständnis der
Geschichte besteht 1n uUuNsSsSCICIMN Fall ber darin, da{fß 1er bedacht werden muß, daß bei einem eschatolo-
gisch richtigen Verständnis des „e1in für allemal“ des Christusereignisses dıie Ablehnung eınes dauernd
weitergehenden Explikations- un Evolutionsvorgangs sich 1n der Weıse konkretisiert, wıe WIr CS

deuten versuchten. Da{iß damıiıt das ogma cht als das Gestorbene un Tote AauUusSs der Geschichte AauUS-

scheidet, ISt (oder wird) hoftentlich noch deutlich werden.
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Zum Begriff der Unfehlbarkeit in der katholischen Theologie
I1 Die Entwicklung des Unfehlbarkeitsdogmas seIit 1870

Wır können die Geschichtlichkeit des Infallibilitätsdogmas un: der 1n ıhm gemeın-
ten Sache noch VO  } einer anderen Seite betrachten. Während des Ersten Vatikanums
hatten die Gegner dieses Dogmas und seine nıchtkatholischen Gegner haben noch
heute den Eindruck, MIt diesem ogma werde der Kirche und VOT allem dem apst
ine Art Blankoscheck ausgestellt, den eın kritisches Wahrheitsgewissen, das selbst
seine jeweilige Zustimmung, und War VO Inhalt des betreftenden Satzes her, geben
oder verweigern musse, nıcht ausstellen könne. Wır wollen 1er iıcht wiederholen,
W 4a5 die traditionelle Schultheologie auf dieses Eernste Bedenken antworten pflegt
Daß diese Infallibilität 1Ur die gnoseologische Seıite der Unzerstörbarkeit der ]au-
benskirche ist, die selbst wieder die Konsequenz des einmalıgen und eschatologisch
siegreichen Christusereignisses iSt, daß Kirche und Papst in ihren Entscheidungen
Schrift und Tradition und die bisherigen Entscheidungen der Kırche gebunden sınd,
da{fß das nıcht übersehen werden darf, W as INa  - den Beistand des Geistes Nnt. Wır
wollen vielmehr auf eınen geschichtlichen Prozeß aufmerksam machen, der diesem
Infallibilıtätsdogma 1n der Geschichte seiner konkreten Siıtuation sıch schon ereignet
hat, auf einen geschichtlichen Prozeß, der die Getahr jenes „Blankoschecks“ auch 1n
einer 1e] empirischeren Weiıse autfhebt (oder mindestens erheblich reduziert), daß
MNan gewissermaßen d  N kann, dieses ogma habe 1n den etzten hundert Jahrena n Sl E seine gefährliche one schon durchschritten, 1ın der nach menschlichem Ermessen jene
Gefahr akut ist, die mi1t dem Wort „Blankoscheck“ angedeutet wiırd. Um VOCOI-

stehen, W as gemeınt 1St, mussen mehrere Dınge CErwOogecnN werden. Wır mussen
weıiter ausholen und scheuen auch nıcht, Ansätze weıter entfalten, die schon mit
dem Gesagten gyegeben sind. Denn 1St selbstverständlich, daß die für die
Zukunft vorauszusehende Geschichte des Infallibilitätsdogmas und die se1it 18ZE) schon
geschehene Geschichte innerliıch zusammengehören und etztlich AauUus$s denselben Grün-
den entstanden sind bzw entstehen.

Das Unfehlbarkeitsdogma 1m Ganzen der Glaubenswahrheit

Für die Logik 1n der katholischen Theologie 1St der Infallibilitätssatz ein seltsamer
Satz Sehen WIr davon ab, daß als reflexer Satz nıcht ımmer bestanden hat,
kann INnan SagcNh: 1St der Satz, der, WeNnNn als geltend VOrausgesetzZt und AaNZCNOM-
inen wird, die anderen dogmatischen Sitze untehlbar sıcher macht;: selbst aber ann

siıch nıcht auf dıie Weıse sicher se1n, w1e die Sätze, die als unfehlbar wahr durch
iıhn yarantıert sind. Daiß das Lehramt des Papstes bei der Lehre e1nes bestimmten
Dogmas bestimmten Voraussetzungen untehlbar richtig entscheidet, das kann

den nötigen subjektiven und objektiven Voraussetzungen hinsichtlich aller
sonstigen Siatze yarantıeren, 1Ur nıcht hinsıiıchtlich des eınen Satzes über die Inftallibi-
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lıtät dieses Lehramts selbst. Das ogma des Ersten Vatikanums annn sich 1m Unter-
schied allen dogmatischen Satzen nıcht nochmals auf die Unfehlbarkeit des Papstes
tutzen.  ag Sagt Man, berute sıch auf die Unfehlbarkeit eines Konzils, auf die der
Kırche, verschiebt 111all das Problem NUI, weil auch dieser Satz NUur aufgrund
anderer geglaubter Sätze erreichbar 1St, die nıcht wiederum auf die Gültigkeit des
Infalliıbilıtätssatzes hin geglaubt werden. Das Infallıbilıtätsdogma 1St eın einzelner,
system—immanenter Satz: ıcht die Grundlage des Systems selber. Das System der
christlich-katholischen Glaubenswahrheit als anNzeS und seine subjektive Annahme
ruhen nıcht auf dem Infallibilitätssatz: dieser wird vielmehr objektiv und subjektiv
VO System und hat NUur die Funktion einer relatıv sekundären Kontroll-
iınstanz innerhalb des Systems bei einem sekundären Konfliktsfall, der das System als
aNnzZzCSZ und nıcht selbst direkt in rage stellt. Man könnte dieser
Hinsicht SapcCH. Dieses Dogma 1St nıcht untehlbar (d. R nıcht durch die iınfallıble
Autorität der Kirche quoad 105 getragen), sondern macht LUr andere S5atze unftehlbar.

Wır wollen die logische Eigentümlichkeit dieser Sachlage 1n sıch hier nicht weıter
verfolgen. ber WE WIr eben DESARYTL haben, dieser Satz könne alle anderen Sätze
für U1l unfehlbar machen, NUr nıcht sıch selbst, dann mu{ dieser Satz; der 7zunächst
VO  ; dem eın tormalen Gesichtspunkt AdUus, daß 1ine Begründung sich nıcht selbst
begründen könne, richtig Ist, präzisiert un eingeschränkt werden. Der Infallibilitäts-
SAatz kann NUr angeNOMMECN werden, W CII das „System“ (d die grundlegenden
Wıirklichkeiten und Offenbarungswahrheiten des Christentums) ertafßt und AaNSCNOM-
inen wird, ohne eigentlich logische Berufung auf den Intallibilıtätssatz als solchen.
(Es interessiert hier nıcht die Frage, ob 1n der konkreten Psychologie des Lebens den-
noch ein ZEeW1SSES gegenseıtiges Bedingungsverhältnis obwalten kann.) Das bedeutet,
da{fß 1383  =) logisch eın ylaubender Christ schon seın muß, „ohne“ bereits die Infallıbilität
des Papstes (oder der Kırche, des Konzils) glauben. Es bedeutet terner, da{ß die
Sicherheit der Erwartung, dafß der apst oder ein Konzıl nıchts Falsches definieren
werde, nıcht größer se1in ann und subjektiv nıcht größer se1ın mu{ als die Sıcherheit,
mit der INa  } das Infallibilitätsdogma, ohne VO  ; ıhm selbst gestutzt se1ın, selber
erkannt hat (Das 1St freilich 1ine Aussage über die fundamentaltheologische Sicherheit,
nıcht über die des Glaubens als solchen, aber diese Sicherheit verdrängt oder erhöht
jene Siıcherheit nıcht.)

Diese sekundäre Funktionalıität des Infallıbilitätsdogmas als e1nes Satzes, der viel
mehr 1St als selbst tragt, ermöglicht auch ıne größere Geschichtlichkeit,
als S1e den Grunddogmen des Christentums zukommt. Das zeigt icht 11LUI der schon
erwähnte Umstand, da{fß dieses Dogma aal nıcht immer 1mM explizıten Glaubensbewußfßt-
se1n der Kirche WAar, das zeigt VOTL allem jene Geschichte, die se1ıt seiner Verkündi-
SUunNngs schon gehabt hat und die 1er noch langsam deutlicher gyemacht werden oll
ber schon davor: Wenn das Infallibilitätsdogma eın letztlich getragener Satz SE nıcht
das (Janze des Systems tragt, dann erhält 1n dem Augenblick eınen anderen sub-
jektiven „Stellenwert“ 1n der Bedeutsamkeit für eın bestimmtes Subjekt, 1n dem



; Zum B‘eg}ij}" äer \Ün}eblbvarkre_it in .d‚er “k_at_b'a’l‘isc4bn;:'n Tbéäloéie .  dieses Subjekt dem „System“ als Ganzem gegenüber ein in etwa andereé Verhältnis  erhält. Früher konnte es so sein und war es meist so (die innerchristlichen Kontro-  versen unter den Konfessionen zeigen das), daß das System selbst, die (gemeinsame)  Grundsubstanz des Christentums kein sonderliches, existentielles Problem darstellte,  sondern die Frage war nur, ob z. B. gerade ein bestimmtes Einzeldogma, wie das der  Infallibilität, da hineingehöre. Heute ist es im Unterschied zur Situation des Ersten  Vatikanums anders: Das eine Ganze verlangt auch für den Katholiken unmittelbar  und explizit als solches die letzte Entscheidung des Subjekts.  Und so hat schon von daher das Infallibilitätsdogma einen anderen Stellenwert  beim Subjekt als früher. Es „interessiert“ gar nicht so sehr wie in den Zeiten eines  Pius’ IX., weil einfach die radikale Frage, ob und wie wir heute überhaupt Christen  zu sein vermögen, die (immer endliche) Aufmerksamkeit und Intensität einer radi-  kalen Gewissensentscheidung absorbiert. Wer freilich diese Entscheidung positiv zu  treffen vermag und dabei gleichzeitig aus der modernen Mentalität (im Unterschied  zu einem individualistischen Liberalismus alter Prägung) heraus versteht, dem fällt  dann die Kirchlichkeit des Glaubens, und zwar vor der konkreten Kirche auch wieder  leichter als vielleicht einem Menschen des 19. Jahrhunderts. Freilich hat gerade dieser  Mensch ein Recht darauf zu verstehen, warum und wie er das Erbe aus dem alten  Liberalismus, die Freiheit des Glaubens und die kritische Frage, nicht verraten muß,  ein Erbe, das er auch in einer „sozialistischen“ Gesellschaft verteidigen will und das  auch eine Frage an das Infallibilitätsdogma der Kirche stellt.  Lehrvollmacht als Sprachregelung  Ün  Jede Ausübung einer unfehlbaren Lehrvollmacht hat, ob man sich dessen bewußt  ist oder nicht, ein Moment einer Sprachregelung bei sich. Das gilt nicht nur deswegen,  weil sich diese Vollmacht an eine Glaubensgemeinde richtet und das gemeinsame  Bekenntnis formulieren will, ja von dem gemeinsamen Glauben der Kirche als Ganzer  herkommt und getragen ist, weil sie also von vornherein und dem Wesen nach eine  soziologische Seite hat, weil hier auf jeden Fall Wahrheit und Gesellschaft miteinander  zu tun haben. Ein Moment von Sprachregelung ist überdies gegeben, weil vom Wesen  der zu lehrenden Wirklichkeit her diese nur in inadäquaten, analogen Begriffen aus-  gesagt werden kann, analoge Begriffe aber hinsichtlich der Wahrheit eines Satzes  anders als univoke, streng definierbare und unmittelbar empirisch verifizierbare Be-  griffe Begriffsalternativen neben sich haben, die die Wahrheit eines fraglichen Satzes  nicht. aufheben müssen, aber unausgesagt bleiben, jedenfalls nicht in der Weise ausge-  sagt werden wie der definierte Satz, ja so vielleicht nicht einmal ausgesagt werden  sollen. Begriffe wie Person, Natur, Sünde und Erbsünde, Transsubstantiation, Ewig-  keit, Verklärung des Leibes, Infallibilität selbst und so fort sind notwendig als ana-  27Zum Begriff der Unfehlbarkeit 1n der katholischen Theologie
dıeses Subjekt dem „System“ als Ganzem gegenüber eın 1n etwa anderes Verhältnis
erhält. Früher konnte sein und WAar meı1st (die innerchristlichen Kontro-
CLSCH den Konfessionen zeıigen das), daß das S5System selbst, die (gemeinsame)
Grundsubstanz des Christentums eın sonderliches, existentielles Problem darstellte,
sondern die rage W aAr NUr, ob Z gerade eın estimmtes Einzeldogma, w 1e das der
Infallıbilität, da hineingehöre. Heute 1St 1m Unterschied YARSE Sıtuation des Ersten
Vatikanums anders: Das eine Ganze verlangt auch für den Katholiken unmittelbar
und explizit als solches die letzte Entscheidung des Subjekts.

Und hat schon VO  3 daher das Infallıbilıtätsdogma einen anderen Stellenwert
beım Subjekt als früher Es „interessiert“ Zai nicht schr w1ıe 1n den Zeıten eines
Pıus 1 weil einfach die radikale Frage, ob und w 1e WI1r heute überhaupt Christen

se1n vermögen, die (immer endliche) Aufmerksamkeıit und Intensität einer radı-
kalen Gewissensentscheidung absorbiert. Wer freilich diese Entscheidung pOSItLV
treften veErmas UN: dabei gleichzeitig Aaus der modernen Mentalität (ıim Unterschied

einem individualistischen Liberalismus alter Prägung) heraus versteht, dem Fällt
dann die Kirchlichkeit des Glaubens, un WAar VOTLT der konkreten Kirche auch wiıeder
eichter als vielleicht eiınem Menschen des 19 Jahrhunderts. Freilich hat gerade dieser
Mensch ein echt darauf verstehen, und w 1e das Erbe Aus dem alten
Liberalismus, die Freiheit des Glaubens und die kritische Frage, nıcht muß,
e1in Erbe, das auch 1n einer „sozialistischen“ Gesellschaft verteidigen 111 und das
auch ıne rage das Infallibilitätsdogma der Kirche stellt.

Lehrvollmacht als Sprachregelung
e  e

Jede Ausübung einer untehlbaren Lehrvollmacht hat, ob mMa  ; sıch dessen bewußt
ist oder nicht, eın Moment einer Sprachregelung bei siıch Was oilt nıcht NUr deswegen,
weıl siıch diese Vollmacht iıne Glaubensgemeinde richtet und das gemeinsame
Bekenntnis formulieren will, Ja VO  - dem gemeinsamen Glauben der Kirche als (sanzer
herkommt und ISt, weıl S1e also VO  - vornhereıin und dem Wesen nach ıne
soziologische Seıite hat, weiıl 1er auf jeden Fall Wahrheit und Gesellschaft miteinander

Lun haben Eın Moment VO  ; Sprachregelung 1St überdies gegeben, weil VO Wesen
der lehrenden Wirklichkeit her diese NUur 1n inadäquaten, analogen Begriften aus-

BESART werden kann, analoge Begriffe 1aber hınsichtlich der Wahrheit eines Satzes
anders als univoke, STIrCENg definierbare und unmittelbar empirisch verifizierbare Be-
oriffe Begriffsalternativen neben sich haben, die die Wahrheit eines fraglıchen Satzes
nıcht aufheben müssen, aber u  T bleiben, jedenfalls nıcht 1ın der Weıse AausS$Ssc-
Sagt werden W1€e der definierte Satzı Ja vielleicht nıcht einmal ausgesagt werden
sollen. Begrifte W 1e Person, Natur, Sünde und Erbsünde, Transsubstantiation, Ewi1g-
keit, Verklärung des Leibes, Intfalliıbilıtät selbst und tort sind notwendig als and-
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loge, selbst iıcht adäquat festgelegte Begrifte S' daß der gegenteilige Satz icht NOLT-

wendig falsch 1St, vorausgesetzt werde nıcht NUr als blofß tormal kontradiktorische
Negatıon des anderen Satzes, sondern als Satz verstanden, der selbst 1ine posıtive Aus-
Sasc machen ll

Der S5atz Fn xibt ıne Erbsünde, und der Satz x1bt keine Erbsünde, können
natürlich nıcht yleichzeit1g richtig sein, W enl der ine als bloße eugnung des anderen
verstanden wiırd. Wird aber jeder mıiıt eiınem positiven Inhalt begriffen, durch den
der ine das auSSagtT, W as der andere eCcHh der Analogheit der Begriffe offenläßt,
offenlassen muß, aber selbst nıcht ausSSagt, dann können beide Säatze richtig sein. „Es
zibt keine Erbsünde“ würde dann besagen: xibt keinen Schuldzustand VOT Gott
derart, wıe eben LUr durch die unabwälzbare eigene Entscheidung der Freiheit
konstitulert wird. Dieser Satz 1St dogmatisch durchaus richtig, könnte ebenso
Gegenstand einer Definition seıin W1e der Satz: „ zibt iıne Erbsünde“. In diesem
Fall ware die Verdeutlichung der Tatsache, daß des Nicht-gegeben-Seins
einer „Erbsünde“ (in dem eben geNANNTLEN ınn ine „Erbschuld“ (Erbmangel, kollek-
tive, schuldbedingte Sıtuation) 21Dt, ımmer noch ine Aufgabe und ine Pflicht der
Theologıie, aber s1e ware nıcht definitorisch ausgesprochen.

Da INal also das Gemeıinte 1ın diesem W1e 1n eigentlich allen anderen Fällen, die
Begrifte analog verwenden, ausdrückt und auszudrücken befiehlt, daß das ine durch
die Definition 1in den Vordergrund des Glaubensbewußlßtseins und der Lehre gerückt
wird, das andere, das das bloß „Analoge“ des Begrifts ausdrücklich hervorheben
würde, im Hintergrund bleibt, bedeutet eın Moment bloßer und geschichtlich beding-
ter Sprachregelung. Eın unvermeıdliches und wesentliches Moment der unfehlbaren
Lehrvollmacht ist, >  N  u besehen, das Recht, 1n eiıner Glaubens- und Lehrgemein-
schaft ine Sprachregelung vorzunehmen, die sich auch anders seıin könnte, ohne
daß damıt die Wahrheitsfrage schon eindeutig tangıert ware Daß dies in den etzten
Jahrzehnten deutlicher bewufßt geworden 1St (durch die reflexere Erkenntnis der Ana-
logheit dogmatischer Begriffe, durch die dogmengeschichtliche Arbeit der Geschichte
solcher Begriffe, durch die Erkenntnis des heute unvermeidlichen Pluralismus der
Theologie UuSW.),; bedeutet schon ein Stück der Geschichte des Infallibilitätsdogmas„ s 8 ı ‘ A se1it dem Ersten Vatikanum.

5 Eıne solche Sprachregelung bedeutet natürlich nıcht, da{ß die Theologie 1Ur diese geregelten
Siatze wiederholen dürfte (im Stil der Leitartikel 1n den Zeitungen totalitärer Systeme) Dıie Theologie
MU: Ja solche Siatze erklären, kritisch auf ihren 1inn befragen, das bloß Analoge Un geschichtlich
Bedingte dieser Säatze ausdrücklich 1NSs Bewußtsein heben. Dıe Theologie muß Umständen
dem Glaubensbewußftsein der Kirche Formulierungen anbieten, die die bisherigen Sprachregelungen ber-
holen un! Ss1e Aaus dem Sprachgebrauch der Kirche langsam (stillschweigend der amtlich erklärt) AausSs-

scheiden. (Man denke an den Weg VO! Konzil VOINl Ephesus bis ZU: Konzil VO:  ; Chalcedon der
den Weg VO' Augustinus bis ZUr Verurteilung des Bajanısmus und Jansenısmus.) ber darum bleiben
colche Sprachregelungen eben doch amtlich gültig un machen einen Verstoß s1€e mindestens
einem theoretischen Schisma (das annn manchmal schnell als „Häresie“ wird)
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Zum Charakter dogmatischer Formeln

Das 1St aber nıicht alles Wır sind seit den etzten hundert Jahren 1n ine Sıtuation
geraten, 1n der iıne NeEUeEeE Definition nıcht mehr falsch werden kann, weıl bei eiıner
uen Definition die legitime Interpretationsbreite grofß 1ISt, daß sS1e keinen Irrtum
mehr neben sıch haben annn Ob diese behauptete Unmöglichkeit theoretisch als abso-
lute beweisbar 1St oder 1Ur ine praktische 1St, se1l hier offengelassen. Um die
Möglıichkeit der aufgestellten These ıcht VO  - vornherein mißzuverstehen, 1St eın
Doppeltes eachten:

Eventuell noch denkbare LNEUC Dogmen leiben aut jeden Fall bezogen auf die
alten als weıter gültige. Eın Papst, der dies in seiner uCcIM Definition eindeutig über-
ähe und dagegen verstieße, würde sıch als Häretiker erweısen, der seine Lehrvoll-
macht verloren hätte. Schon dadurch 1STt der Kreıs überhaupt möglicher Dogmen sehr
wesentlich eingeschränkt, gerade zwueıl WIr bisher ıne ziemlich zroße „Dogmenent-
wicklung“ gehabt haben Diese 1St also kein Argument dafür, daß weitergeht,
sondern für das Gegenteıil. Neu erlassene Definitionen können (praktisch und theo-
retisch) LUr auftreten als Interpretationen und als Schutz schon geglaubter, „alter“
Dogmen, die selber wieder Interpretationsnorm der „neuen“ sind und bleiben.

Wenn behauptet wird, eın denkbares „neues” ogma habe heute ine solche
Breite möglicher Interpretationen unvermeidlich bei sich, daß SAl ıcht mehr talsch
se1n könne, bedeutet das nıcht, dafß dann auch notwendig inhaltslos oder tTO-

logisch oder 1n jeder Hiınsıicht und Weiıse nıcht mehr verifizierbar sein musse. Denn
bleibt oder bliebe bezogen aut jene Grundtatsachen des christlichen Glaubens, die

den Inhalt und die (rıchtig verstandene) Verifizierbarkeit solcher theologischer, ftor-
mulierter Glaubenssätze bilden. ber mussen Sie denn mehr als diese Grundtatsachen
n wollen? Können S1e VO Grundverständnis der ırchlichen Lehrautorität über-
haupt mehr d  N, WenNnn diese NUr die „abgeschlossene“ Offtenbarung erhält? In dieser
bleibenden Bezogenheit aber haben s1e ıne Inhaltlichkeit, die verdeutlicht werden
kann durch eın solches „neues“” ogma un: vielleicht 1ın der estimmten Sıtuation
verdeutlicht ausSgeSagt werden muß, auch WeNnn die LEUC dogmatische Formel in sıch
selbst keine zwingende Alternative (außer der reinen eugnung der Grundtatsachen
des Glaubens) konträr neben sıch hat, der gegenüber sS1e notwendig falsch oder
richtig se1n müßte, auch WECeNnN miıt anderen Worten die Breite der Möglichkeit iıhrer
Deutungen 1ın sich selbst groß 1St, daß eın Satz mehr angegeben werden kann,
der MI1t dem Anspruch, richtig se1n, auftreten annn UuUnN zugleich die „neue“ dog-
matische Formel schlechterdings (von der Sprachregelung abgesehen) aufheben müßte.

Dieses Nıcht-(mehr)-falsch-werden-Können einer „neuen”“ dogmatischen Formel
1St nıcht einfach LLULF ıne bleibende, ımmer schon gegebene Eigentümlichkeit eıiner
lehramtlichen Erklärung, sondern eın geschichtlich gewordener Zustand. Eın Beispiel:
Für cie konkreten Möglichkeiten des Verständnisses und der Interpretation 1n dem
konkreten Glaubensbewußtsein der Kirche über das Verhältnis 7zwischen Gott und
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Welt konnte IMNa  o früher das Grundverhältnis 1Ur als „Verschiedenheit“ definieren
und mußte inan die Überzeugung haben, daß INa  -} das Entscheidende, und War ohne
weıteres verständlıch, DSESAYT hatte (mit einer Definition w1e eLIw2 DS Diese
Aussage bleibt wahr, aber Sie wird heute unvermeidlich ZESAYT MmMi1t dem Bewußtsein
der Notwendigkeit eines nıe abschließbaren Interpretationsprozesses, und wenn heute
definiert würde (als inhaltlıche Aussage, nıcht als leeres Neın ZUuUr obigen Definition),
Gott eigne ıne Identität MIit der Welt, räuchte dies (über ıne NECUE Sprachregelung
hınaus) noch keine Aufhebung jener Definition bedeuten, weiıl auch diese getroffen
wurde 1 dem Bewulßitsein, da 1ın diesem Fall „Identität“ eın analoger Begriff ISt, der
dem selben unabschließbaren Interpretationsprozeiß unterliegt:; w 1e der Begriff „ Ver-
schiedenheit“. Und eben dies würde gelten, wWenn heute iıne Definition wI1ie DS 3023
nochmals als „neue“ getroffen würde. Das Wıssen die grundsätzliche Unabschliefß-
arkeit eines Interpretationsprozesses, das Wıssen die Begrenztheit aller mMeti2Aa-

physisch-theologischen Aussagen 1St mindestens für das soziologisch wirksame kirch-
ıche Glaubensbewulßftsein eın Ereign1s, das erst 1n den etzten hundert Jahren einge-
treten iSt oder og erst Jangsam eintritt. ] dieses Wıssen macht ıne „neue“ kirchliche
Definition, wWenn S1e erfolgen würde, schon VO  3 vornhereın Salt®. konfrontiert
ıhr schon beim Ergehen ine solche Tahl denkbarer Interpretationsmöglichkeiten, da{ß
S1e keinen wirklichen „Fortschritt“ der Klärung gegenüber bisherigen Glaubensaus-
a  n bedeutet (außer einer gew1ssen, durchaus sinnvollen und respektierenden
Sprachregelung und dem uCcCI erweIls auf die geschichtlichen Grunderfahrungen
und geschichtlichen Grundwirklichkeiten des Christentums). Da{iß damıt die Funktion
des Lehramts oder der Sınn der alten Dogmen nıcht aufgehoben oder aufgelöst 1St,
1St schon ZESARZL worden.

Man könnte 19888  w} einwenden, daß das Gesagte ohl auf jene „Klasse“ VO  . Dog-
LLICI a  > 1n denen ıne (im vulgären ınn „transzendente“ „metaphysische“ Wirk-
ichkeit angezielt werde (Z Irmitat, hypostatische Union UuSW.), be1 der die Ana-
logik der verwendeten Begriffe besonders deutlich iSt: gyebe aber noch ıne ganz
andere „Klasse“ VO'  e Glaubenssätzen, auf die al das Gesagte nıcht zutreffe, un:
sSe1 dabei Vor allem auf moraltheologische Satze verweısen. Warum z. B könne
der apst seine moraltheologische Lehre w1e die VO  $ „Humanae vıtae“ nıcht definieren,
ohne da{fß dabe1 die Varijationsbreite möglicher und offener Interpretationen keinen
ıhr konträren Satz als Irrtum mehr übrig lasse? Die in sıch wichtige und nırgends
edachte grundsätzliche rage der (logischen) „Klassen“ VO  w Glaubenssätzen muß
auch j1er auf sich eruhen gelassen werden. Es würde siıch aber bei eıner solchen
Untersuchung zeıgen, da{ß der Unterschied 7zwischen scheinbar handfesten und konkret
1n ihrem Sınn veriıfizierbaren moraltheologischen Sitzen eınerselits und anderen, 99  —-

taphysıschen“ Glaubenssätzen anderseıts, nıcht groß und eindeutig ist WwWI1ie InNan

7zunächst denken gene1gt sein INnas Denn auch solche moraltheologische Sätze wollen
und mussen Satze des Glaubens se1n, implizieren eınen Bezug auf Gott, sind erst Ss1e
selbst, WEeNnN ihre Bezogenheit auf das absolute Mysterium mitrealisiert WIFr'!  d Sıe sind
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nıe Nn naturgesetzliche Normen; selbst als solche stehen sie nochmals 1n der Geschichte
der Wahrheit. Die konkrete Wırklichkeit, die s1e als konkrete Imperatıve anzıielen,
1St dynamisch, 1mM Wandel stehend und äßt offen, ob diese Satze in ihrer Konkretheit
nıcht 1i1ne Konkretheit der Wirklichkeit Vvoraussetzen, die nıcht mehr x1bt oder
Schwinden 1St, oder ob sSie als 7Zielnormen ine Wirklichkeit VvOoraussetzen, die Erst noch
werden muß Aus diesen und vielen anderen Gründen sınd S1ie (mindestens heute) nıe
5! da{fß s1e nıcht vielfältig interpretiert werden könnten. Und da viele (vor allem
soziologische, psychologische USW.) Gründe eınes solchen Interpretationspluralismus
nıe adäquat reflektiert werden können, 1St auch in moraltheologischen Formulie-
rungen nıcht Zanz ausschaltbar.

Es kann ferner nıcht VO  e ungefähr se1ın, daflß das kirchliche Lehramt vielen
lebenswichtigen und moraltheologischen Fragen nıe ıne eindeutige und dabei sachlich
höchst bedeutsame, Kontroversen bereinigende Stellungnahme eingenommen hat,
da{fß CS, (ohne definieren) lehrte, oft Begriffe verwendete, die, ohne daß
dabei emerkt wurde, Sal keine wirkliıch eindeutige konkrete Wirklichkeit meınten
(Z bürgerliche Freiheit, Priyvateigentum, Revolution USW.), auf die doch 1n der
sittli(_:hen Praxıs gerade angekommen ware, daß das Lehramt C) 1ın solchen Fragen
kaum einmal definierte (auch nıcht 1mM Zweiten Vatikanum oder 1n „Humanae vitae”).
Man ann also den unNns beschäftigenden Einwand ruhig mi1t der Gegenfrage beant-
wOorten, denn konkrete Beispiele tür Satze moraltheologischer Art seıen, bej denen
als ine Definition denkbar sel, die ine Eindeutigkeit schaftt, die bisher iıcht
gegeben SCWESCH sel.

ıne Anekdote ZU Schlufß dieser wenıgen Bemerkungen. Vor vielleicht anderthalb
Jahren traf ıch 1n Skandinavien einen jungen katholischen Priester, mıt dem iıch ZzZU-
S4adINnImMNen MIt anderen evangelıschen Christen 1n ine theologische Unterhaltung gerlet.
Der Priester hatte für meın Empfinden eın 7ziemlich weıtes theologisches Gewiı1ssen.
Als iıch ıhn 1n einem estimmten Kontext fragte, W 1e dies denn dem Dogma des
Ersten Vatikanums b} antworfetite er: das solle INan Jangsam 1n der katholi-
schen Kirche vergessen.“ Man soll und wird nıcht VErgECSSCH. ber hat seine
Geschichte, hat S1e schon 1n den etzten hundert Jahren gehabt und wiıird S1e weıter
haben Warum auch nıcht? Identität bleibt durch Wandel. S50 gyeheimnisvoll 1St 19808  3

einmal die Wirklichkeit 1im persönlichen Leben und 1n der Kırche Wır können Ja nıcht
einmal das Dogma VO  3 der Inkarnation des ewıgen Logos aussprechen, ohne diesem
Paradox gerecht werden, WCLN WIr nıcht die eine oder andere Seıite dieses christo-
logischen Dogmas verkürzen wollen

Vgl Rahner, Schriften AT Theologie (Einsiedeln > 1967) 137155 Zur Theologie der
Menschwerdung.


